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 Veröffentlicht am 27.06.1995

Norm

ABGB §579

Rechtssatz

Von einer eigenhändigen Unterschirft des Erblassers kann nur dann die Rede sein, wenn er - trotz Unterstützung

seiner Schreibhand durch Dritte - eigene Schreibbewegungen ausführt (vgl SZ 24/130), nicht jedoch, wenn die Hand

des Erblassers von einem Dritten mehr oder weniger nach dessen eigenem Gutdünken geführt wird.
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